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 Veröffentlicht am 14.02.2001

Norm

VersVG §173

Rechtssatz

Nach § 173 VersVG kann der Versicherungsnehmer nur die Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreie

Versicherung verlangen. Eine im Gesetz nicht vorgesehene "Teilumwandlung" kann nicht einseitig vom

Versicherungsnehmer durchgesetzt, sondern könnte wegen der darin liegenden Begünstigung des

Versicherungsnehmers nur vertraglich vereinbart werden.
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